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hundert Jahren fällt ein erhöhtes Interesse der Frage zu, inwieweit sich 
die Standardformen dieses Sukzessionslenkungsmittels noch erhalten 
haben. Nur wenige Zeilen aus dem Geschichtswerk des Reimser Mön-
ches Richer von St-Remi stehen dafür zur Verfügung: Etenim cum rex 
filium suum Ludouicum in regno sibi succedere vellet, ipsum quoque a 
duce [sc. Hugo Capet, Herzog von Franzien] ordinandum quereret, 
dux hanc ordinationem mox […] se administraturum respondit. Et legatis 
directis, regnorum principes Compendii collegit. Ibique a duce reliquis-
que principibus rex adclamatus […] in regnum Francorum promotus 
est 229. In der Grundstruktur wieder aufgegriffen zeigen sich in diesem 
Textabschnitt die Präliminarien des Erhebungsvorgangs, was soviel 
heißt, dass der König erst im kleinen Kreis seinen Wunsch und dessen 
Realisierungsmöglichkeiten erörtert, dass daraufhin, vorausgesetzt 
die Lage wurde als günstig beurteilt, einer eigens zu diesem Zwecke 
zusammengerufenen Adelsversammlung der entsprechende Vorschlag 
unterbreitet wird, und dass diese Versammlung öffentlichkeitswirksam 
schließlich ihre Zustimmung bekundet; im vorliegenden Fall mittels 
Akklamation. Leicht verschoben haben sich in der Einleitungsphase 
indes die Gewichte von einem kleinen, vermutlich mit Vertrauensvor-
schuss versehenen Beratergremium weg zur mächtigen, den Karolin-
gern grundsätzlich eher rivalisierend gegenüberstehenden Einzelper-
sönlichkeit des Herzogs Hugo von Franzien aus dem Geschlecht der 
Robertiner230. Ohne sein Plazet im Vorfeld des Erhebungsvorganges 
wäre ein Versuch, Ludwig zum Mitkönig zu machen, sicherlich aus-
sichtslos geblieben. 

Nicht zu verzeichnen ist jedoch das Auslösemoment des vom 
Tod bedrohten regierenden Königs. Lothar war 979 38 Jahre alt und 
– soweit ersichtlich – von keiner schweren Krankheit befallen; er 
hat schließlich dann auch noch bis 986 gelebt231. Eine anderweitige 
ernstliche Krisensituation im Westfrankenreich fällt für das Stichjahr 
ebenfalls nicht unmittelbar auf. Auch versagt der einigermaßen noch 
zeitgenössische, in der Wiedergabe der Fakten besonders kritisch zu 
behandelnde232 Berichterstatter des Ereignisses seinen Lesern eine 
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